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Betreute Jugendwohngruppen
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Sozialdepartement

Die Aufenthaltsdauer 
Die Betreuten Jugendwohngruppen sind eine 
Übergangslösung. Der Aufenthalt soll so kurz wie 
möglich sein und 1 Jahr nicht überschreiten.

Die Ausschlussgründe
Drogenhandel, Gewalt, anhaltende Missachtung der 
Hausordnung und gemeinsam vereinbarter 
Verhaltensregeln.

Die Aufnahmebedingungen
–	 Unterstützungswohnsitz Stadt Zürich
–	 Anmeldung durch die Sozialen Dienste (SOD)
–	 Fallführung durch zuständige Sozialarbeitende SOD
–	 Kostengutsprache
–	 Bei Minderjährigen Einverständnis der gesetz-		
	 lichen Vertreter
–	� Freiwilligkeit und Bereitschaft zur Veränderung der 

eigenen Situation

Die Kosten
4000 Franken pro Monat; Lebensunterhalt nach 
SKOS-Richtlinien nicht inbegriffen.

Anmeldung und Eintritt
Telefonische Anmeldung unter 044 311 32 59; 
Eintritt gemäss individueller Absprache.

Adresse
Stadt Zürich
Soziale Einrichtungen und Betriebe
Betreute Jugendwohngruppen
Dorflindenstrasse 2
8050 Zürich
Telefon 044 311 32 59
Fax 044 270 94 99
jugendwohngruppen@zuerich.ch  
www.stadt-zuerich.ch/jugendwohnen

Die Betreuten Jugendwohngruppen sind ein Angebot für  
Jugendliche, die weder selbstständig wohnen noch sich in  
einen Heimbetrieb einfügen können. Der Aufenthalt dient der 
Schadensminderung und Stabilisierung der Situation und  
zielt auf eine zuträgliche Anschlusslösung.

Die Bewohnerinnen und Bewohner  
Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 
16 bis 22 Jahren, die Kombinationen folgender 
Merkmale aufweisen:
–	 keine oder unklare Tagesstruktur
–	 Schulden
–	 psychische Instabilität
–	 Cannabis- und Alkoholkonsum
Nicht aufgenommen werden Personen mit akuten 
psychischen Krankheiten oder unbehandelten 
Abhängigkeiten von Heroin oder Kokain. Aufnahme 
von Minderjährigen nur zur Stabilisierung und 
Schadensminderung.

Das Wohnangebot
Die Betreuten Jugendwohngruppen verfügen über 
28 Zimmer in vier 2- und fünf 4-Zimmer-Wohnungen 
an der Dorflindenstrasse 2. Die Zimmer sind möbliert. 
Für die selbstständige Verpflegung steht in jeder 
Wohnung eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung.

Die Betreuung
Die Jugendlichen werden von Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen betreut:
–	 Förderung der Wohnkompetenz: Ordnung,  
	 Sorgfalt mit dem Wohnobjekt
–	 Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz:  
	 Soziales Verhalten, persönliche Administration, 
	 Körper- und Kleiderpflege
–	 Gesundheitsförderung: Ernährung, Thematisieren  
	 des Suchtmittelkonsums, Beobachten der psych- 
	 ischen Verfassung
–	 Interventionen: Intervention bei Notfällen und  
	 exzessivem Suchtmittelkonsum, disziplinarische  
	 Massnahmen bei Regelverstössen
Die Mitarbeitenden sind 24 Stunden in den 
Betreuten Jugendwohngruppen präsent.

0
1

.1
1

/n
ur

 P
D

F 
B

ild
: 

S
am

ue
l W

im
m

er

Betreute Jugendwohngruppen  


